
Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz

6. Abschnitt
Zusätzliche Vorschriften für Schulen und sonstige

 Gemeinschaftseinrichtungen

§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen überwiegend
Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten,
Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige Ausbildungseinrichtungen, Heime, Ferienlager
und ähnliche Einrichtungen.

§ 34
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten,

Aufgaben des Gesundheitsamtes

(1) Personen, die an

1. Cholera

2. Diphtherie

3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)

4. virusbedingtem hämorrhagischem Fieber

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis

6. Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)

7. Keuchhusten

8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose

9. Masern

10. Meningokokken-lnfektion

11. Mumps

12. Paratyphus

13. Pest

14. Poliomyelitis

15. Scabies (Krätze)

16. Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-lnfektionen

17. Shigellose

18. Typhus abdominalis

19. Virushepatitis A oder E

20. Windpocken

erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten
ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine
Weiterverbreitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz
1 gilt entsprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie
die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der
Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung
nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind.



(2) Ausscheider von

1. Vibrio cholerae O 1 und O 139

2. Corynebacterium diphteriae, Toxin bildend

3. Salmonella Typhi

4. Salmonella Paratyphi

5. Shigella sp.

6. enterohämorrhagischen E. coli (EHEC)

dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem
Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb
der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftsein-
richtung benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen.

(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach
ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf

1. Cholera

2. Diphterie

3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)

4. virusbedingtem hämorrhagischem Fieber

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis

6. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose

7. Masern

8. Meningokokken-lnfektion

9. Mumps

10. Paratyphus

11. Pest

12. Poliomyelitis

13. Shigellose

14. Typhus abdominalis

15. Virushepatitis A oder E aufgetreten ist.

(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen
nach den Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese
Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer nach den Absätzen 1 bis
3 verpflichteten Person, soweit die Sorge für die Person des Verpflichteten zu seinem
Aufgabenkreis gehört.

(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1
genannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4
der Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen.
Die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung hat jede Person, die in der Gemeinschaftsein-
richtung neu betreut wird, oder deren Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu
belehren.



(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3
aufgeführten Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftsein-
richtung das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen und krankheits-
und personenbezogene Angaben zu machen. Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder
mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheits-
erreger anzunehmen sind. Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung
ein Nachweis darüber vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts durch eine andere in §
8 genannte Person bereits erfolgt ist.

(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die in § 33
genannten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in Verbindung
mit Absatz 3, zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder wurden, mit denen
eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen oder der Verlausung verhütet werden kann.

(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen,
dass das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten Verdachts ohne Hinweis
auf die Person in der Gemeinschaftseinrichtung bekannt gegeben wird.

(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in oder an
sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, kann die
zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen.

(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen die
betreuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die Bedeutung eines
vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der “Ständigen Impfkommission”
ausreichenden Impfschutzes und über die Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären.

(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das Gesund-
heitsamt oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und die hierbei
gewonnenen aggregierten und anonymisierten Daten über die oberste Landesgesundheits-
behörde dem Robert Koch-Institut zu übermitteln.

§ 35
Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Personen, die in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, Erziehungs-, Pflege-,
Aufsichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit den dort Betreuten
haben, sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens im Abstand
von zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen und
Mitwirkungsverpflichtungen nach § 34 zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu
erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. Die Sätze   1
und 2 finden für Dienstherren entsprechende Anwendung.

§ 36 Einhaltung der Infektionshygiene

(1) Die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sowie Krankenhäuser, Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen,
Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Einrichtungen nach § 1 Abs. 1,   1 a des Heim-
gesetzes, vergleichbare Behandlungs-, Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen sowie
Obdachlosenunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, Spätaussiedler und
Flüchtlinge sowie sonstige Massenunterkünfte und Justizvollzugsanstalten legen in
Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene fest. Die genannten
Einrichtungen unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheits-
amt.

(2) ............



Prävention durch Information und Aufklärung

Das Infektionsschutzgesetz hat zum Leitsatz „Prävention durch Information und Aufklärung". In
diesem Sinne sollen die nachfolgenden Ausführungen Sie knapp und doch übersichtlich über die
Anforderungen insbesondere des § 34 IfSG informieren.

In § 34 Abs.1 IfSG sind Krankheiten genannt, für die alternativ eine der beiden folgenden
Vorraussetzungen zutrifft:

1. Es handelt sich um eine schwere Infektionskrankheit, die durch geringe Erregermengen
u.a. durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion (fäkal-oral) übertragen werden kann.

2. Es handelt sich um häufige Infektionskrankheiten des Kindesalters, die in Einzelfällen
schwere Verläufe nehmen können.

Absatz 2 der Vorschrift bestimmt, dass Ausscheider bestimmter Krankheitserreger nur mit
Zustimmung des Gesundheitsamtes Gemeinschaftseinrichtungen betreten dürfen. Durch die
infektionshygienische Beratung und Verfügung konkreter Schutzmaßnahmen kann das
Gesundheitsamt dazu beitragen, dass der Besuch ohne Gefährdung der Kontaktpersonen
erfolgen kann.

In Absatz 3 werden Krankheiten aufgezählt, die in der häuslichen Wohngemeinschaft im
Einzelfall leicht auf andere Mitbewohner übertragen werden können. Es besteht dann die Gefahr,
dass Krankheitserreger durch infizierte Personen auch in Gemeinschaftseinrichtungen
hineingetragen werden. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erfolgt im Gesetz eine
Beschränkung auf im Regelfall schwer verlaufende Infektionskrankheiten und auf solche, bei
denen das Übertragungsrisiko in den Gemeinschaftseinrichtungen größer ist als in der
Allgemeinbevölkerung. Da es sich um eine mittelbare Gefährdung handelt, sollen Maßnahmen
(z.B. Besuchsverbot) erst greifen, wenn eine ärztliche Aussage über die Erkrankung oder den
Verdacht in der Wohngemeinschaft vorliegt.

Absatz 4 besagt, dass bei minderjährigen oder geschäftsunfähigen Personen Eltern oder
sonstige Betreuer für diese handeln und verantwortlich sind.

Absatz 5 enthält die wichtige Neuregelung, dass bei Auftreten eines der in den Absätzen 1 bis
3 genannten Tatbestandes die volljährigen Betroffenen sowie Sorgeberechtigte von Säuglingen,
Kindern und Jugendlichen diesen Umstand der betreuenden Gemeinschafts-einrichtung mitteilen,
damit dort die erforderlichen Schutzmaßnahmen veranlasst werden können. Um dieser
Informationspflicht nachkommen zu können, ist bei jeder Neuaufnahme eine Belehrung durch die
Leitung der Gemeinschaftseinrichtung durchzuführen.

Liegt einer der in Absatz 1 bis 3 genannten Tatbestände vor, regelt Absatz 6, dass die Leitung
der Gemeinschaftseinrichtung dies dem Gesundheitsamt “amt53@bochum.de”
mitzuteilen hat.

Damit die Gesundheitsbehörde weitere Untersuchungen anstellen und Schutzmaßnahmen
veranlassen kann, sind dazu krankheits- und personenbezogene Angaben erforderlich.

Absatz 7 räumt der zuständigen Behörde die Befugnis ein, im Einvernehmen mit dem
Gesundheitsamt Ausnahmen von den gesetzlichen Tätigkeitsbeschränkungen sowie den
Betretungs-, Benutzungs- und Teilnahmeverboten für die Betreuten zuzulassen.Notwendig ist
immer eine Einzelfallentscheidung, inwieweit mit anderen Schutzmaßnahmen eine Gefährdung
Dritter verhindert werden kann.

Nicht immer, aber häufig ist eine Impfung auch ein zuverlässiger Schutz vor Infektion. Deshalb
ist an dieser Stelle schon darauf hinzuweisen, dass ein Tätigkeitsverbot bei einer Erkrankung in
der häuslichen Gemeinschaft, dann nicht für den nicht erkrankten Beschäftigen gelten muss,
wenn er durch Impfung oder nach bereits durchgemachter Krankheit (und daraus resultierender
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Immunität) nicht infektiös für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten sein kann. Gerade
bei dieser Fragestellung ist aber - wegen der schwierigen fachlichen Feststellungen - der Rat
des Gesundheitsamtes unerlässlich.

Gemäß Absatz 8 kann das Gesundheitsamt die Gemeinschaftseinrichtung verpflichten, das
Auftreten von Erkrankungen in der Gemeinschaftseinrichtung ohne Hinweis auf eine Person
bekannt zu machen. Dabei kann es sich, muss sich jedoch nicht um die in den Absätzen 1 bis
3 genannten Erkrankungen handeln. Die Information anderer Personen in der Gemein-
schaftseinrichtung ist besonders dann von Bedeutung, wenn erkrankte Personen bereits vor
Ausbruch der Erkrankung ansteckend waren und Dritte infiziert werden konnten. Eine solche
Bekanntmachung kann geboten sein, um zum Beispiel ungeimpfte Kinder, Schwangere, oder
solche mit besonderer Infektanfälligkeit vor einer übertragbaren Krankheit zu bewahren.

Die im Absatz 9 genannten Personen (Träger, sog. Carrier) sind weder Ansteckungs-
verdächtige noch Ausscheider im Sinne des Gesetzes. Sie stellen unter normalen Umständen
keine Infektionsgefahr für andere dar. Unter bestimmten Umständen, z.B. bei erhöhter
Verletzungsgefahr und gleichzeitig engem Kontakt zu anderen Personen, kann jedoch im
Einzelfall die Gefahr einer Ansteckung bestehen. Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde,
welche Schutzmaßnahmen anzuordnen sind.

Absatz 10 ist eine Konkretisierung des Präventionsgedankens. Die Verbesserung des
Impfschutzes und die Aufklärung über die Prävention übertragbarer Krankheiten bei Kindern und
Jugendlichen kann nur durch gemeinsame Anstrengungen von Gesundheitsämtern und
Gemeinschaftseinrichtungen insbesondere in Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgen. Das
Hinwirken auf einen besseren Impfschutz dient dem Interesse des Einzelnen und der
Allgemeinheit.

Gemäß Absatz 11 sollen die Schuleingangsuntersuchungen genutzt werden, den Impfstatus der
Kinder festzustellen. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen dazu, zielgerichtete Aufklärungsmaß-
nahmen durchzuführen. Für die Umsetzung der beiden letztgenannten Absätze ist ausdrücklich
eine Mitwirkungspflicht für Lehrer, Erzieher und weitere Betreuer in Kindergemeinschaftsein-
richtungen durch das Gesetz vorgesehen.

Diese kurz erläuterten Regelungen wurden durch das Infektionsschutzgesetz neu eingeführt.

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Gesundheitsamt in
Verbindung.


